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Anlage zum Preisblatt Fernwärme Chemnitz 

  

Preisblatt gültig ab 01.01.2026 

 

 netto brutto 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Kunde zahlt für den Zählerwechsel bei bestehenden Kundenanla-

gen infolge von Anschlusswertänderungen nach Zählergröße (qp): 

 qp   0,6 bis 2,50                                                                                                                                                                             

 qp   3,5 bis 6 

 qp   10                                                                                                    

 qp   15 

 qp   25 

 qp   40 

 qp   60 

 qp   150 

Bei jeder Änderung der Zählergröße (qp) gilt unabhängig von der 

Richtung der Änderung stets die jeweils größere der bisherigen 

oder der neu eingesetzten Zählergröße als Berechnungsgrundlage. 

 

 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

 

 

239,91 

445,45 

482,28 

528,30 

536,16 

544,02 

559,74 

706,28 

 

 

285,49 

530,09 

573,91 

628,68 

638,03 

647,38 

666,09 

840,47 

 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

Kunde zahlt für das Sperren und Öffnen einer Kundenanlage (*): 

- technische Sperrung einer Kundenanlage                                                       

- technische Öffnung einer Kundenanlage 

- technische Öffnung einer Kundenanlage außerhalb der        

  üblichen Arbeitszeit 

- vergebliches Anfahren zur Öffnung einer Kundenanlage 

 

Euro 

Euro 

Euro 

 

Euro 

 

165,00 

  77,59 

  94,83 

 

  30,17 

 

165,00 

  92,33 

112,85 

 

  35,90 

 

3. 

3.1 

Kunde zahlt für: 

- Nachinkasso 

 

Euro 

 

  35,00 

 

  35,00 

 

4. 

4.1 

Kunde zahlt für: 

- Mahnkosten 

 

Euro 

 

    2,50 

 

    2,50 

Hinweise: 

Die aufgeführten Nettopreise enthalten keine Umsatzsteuer. In den Bruttopreisen ist der jeweils gel-

tende gesetzliche Umsatzsteuersatz (zurzeit 19 %) enthalten.  

(*) Die Gebühren für die Sperrung und Entsperrung (technische Öffnung) werden mit der Umsetzung 

der Sperrung fällig. 

Für die in den Positionen 2.1, 3 und 4 aufgeführten Kosten wird keine Mehrwertsteuer erhoben. 

 


